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Allgemeinverfügung zur Untersagung des 
Inverkehrbringens von Cannabidiol  
(CBD)-haltigen Lebensmitteln im Stadtgebiet 
von Duisburg

Gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 3 des Lebensmittel-, Be-
darfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs 
(LFGB) und § 14 Abs. 1 des Ordnungsbehörden-
gesetzes NRW (OBG NRW) wird zum vorbeu-
genden gesundheitlichen Verbraucherschutz 
angeordnet:

1. Das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, 
die Cannabidiol (als „CBD-Isolate“ oder 
„mit CBD angereicherte Hanfextrakte“) 
enthalten, wird untersagt. Die Untersa-
gung gilt für alle ansässigen Lebensmit-
telunternehmen in Duisburg und umfasst 
sowohl den stationären Handel als auch 
den Versandhandel und Verkauf im Inter-
net. 

2. Die vorstehende Anordnung ist sofort 
vollziehbar. 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage 
nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 

4. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhand-
lung gegen diese Anordnungen nach § 59 
Abs. 3 Nr. 2 lit. a Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuch wird hingewiesen.

Begründung 

Im Rahmen einer einheitlichen nordrhein-west-
fälischen Beurteilung von cannabidiolhaltigen 
Produkten wurden vom Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), 
dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz NRW (MULNV) 
und dem Ministerium für Arbeit Gesundheit und 
Soziales NRW (MAGS) sowie allen Chemischen- 
und Veterinäruntersuchungsämtern NRW (CVUA) 
alle Lebensmittel bzw. Lebensmittelzutaten, die 
Cannabidiol (aus „CBD-Isolaten“ oder aus „CBD 
angereicherten Hanfextrakten“) enthalten, als 
neuartige Lebensmittel eingestuft. Sie sind somit 
aufgrund fehlender Zulassung nach Art. 6 Abs. 2 
VO (EU) 2015/2283 nicht verkehrsfähig. Bei der 
Beurteilung wurden das Lebensmittelrecht, das 
Arzneimittelrecht und das Betäubungsmittelrecht 
berücksichtigt. 

Die Stadt Duisburg, Stabsstelle Verbraucher-
schutz, ist nach § 1 S. 1 des Gesetzes über den 
Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und 
Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG NRW) i.V.m.  
§§ 4 und 5 Ordnungsbehördengesetz (OBG 
NRW) für den Vollzug des Lebensmittelrechts 
zuständig. Die zuständige Behörde ist gem. § 39 
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Nr.3 des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) ermächtigt, 
die notwendigen Anordnungen und Maßnah-
men, die zur Feststellung oder zur Ausräumung 
eines hinreichenden Verdachts eines Verstoßes 
oder zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder 
zur Verhütung künftiger Verstöße sowie die zum 
Schutz vor Gefahren für die Gesundheit oder vor 
Täuschung erforderlich sind, zu treffen. Sie kann 
insbesondere zum Schutz vor Gefahren für die 
Gesundheit oder vor Täuschung das Herstellen, 
Behandeln oder Inverkehrbringen von Erzeugnis-
sen verbieten oder beschränken.

Durch die Untersagung des Inverkehrbringens 
sollen Verstöße gegen die Vorschrift VO (EU) 
2015/2283 verhindert und die Gesundheit der 
Verbraucher geschützt werden. Zwecks Wahrung 
des Verbraucherschutzes, zur Verhütung von 
Gesundheitsgefährdungen und zur Durchsetzung 
der Vorschrift ist die Anordnung geeignet. Ein 
milderes Mittel zur Erreichung dieses Zwecks 
besteht nicht. Die Untersagung ist, insbesondere 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit, auch angemessen. Durch das Inver-
kehrbringen von nicht zugelassenen neuartigen 
Lebensmitteln wird bereits gegen lebensmittel-
rechtliche Vorschriften der VO (EU) 2015/2283 
verstoßen, dessen Ziel dem Schutz der menschli-
chen Gesundheit und der Verbraucherinteressen 
besondere Bedeutung zukommt.

Zu 1. Konkretisierung 

Für die Einzelsubstanz Cannabidiol (CBD) wurde 
bisher kein nennenswerter Verzehr vor dem  
15. Mai 1997 belegt. Es handelt sich somit um 
ein „neuartiges Lebensmittel“ nach Art. 3 Abs. 2  
lit. a i) VO (EU) 2015/2283 (Novel-Food-Ver-
ordnung). Sie wird im Novel-Food-Katalog der 
Europäischen Kommission unter dem Eintrag 
„Cannabinoids“ als neuartig beurteilt und bedarf 
somit einer Zulassung nach der Novel-Food-Ver-
ordnung. Da eine Zulassung von CBD als 
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neuartiges Lebensmittel bisher nicht 
erfolgt ist, sind derartige Erzeugnisse zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht verkehrsfähig. Es 
ist somit verboten, CBD-haltige Produkte 
in den Verkehr zu bringen oder in und auf 
Lebensmitteln zu verwenden. 

Die Untersagung gilt sowohl für cannabi-
noidhaltige Extrakte aus Cannabis sativa L.  
als auch für jedes Produkt, zu dem can-
nabinoidhaltige Extrakte als Zutat zugesetzt  
werden (z.B. Hanfsamenöl mit CBD-Zu-
satz). Auch cannabinoidhaltige Extrakte 
aus jeder anderen Pflanze als Cannabis 
sativa L. und synthetisch hergestellte Can-
nabinoide werden als neuartig eingestuft. 
Gem. Art. 6 Abs. 2 VO (EU) 2015/2283 
dürfen nur zugelassene und in der Unions-
liste aufgeführte neuartige Lebensmittel 
in den Verkehr gebracht oder in und auf 
anderen Lebensmitteln verwendet werden. 

Das Verbot umfasst sowohl den stationä-
ren Handel als auch den Versandhandel 
und Verkauf im Internet. Eine Unter-
scheidung zwischen den verschiedenen 
Verkaufs- bzw. Vertriebswegen wäre 
zweckhinderlich.

Zu 2. Vollziehbarkeit

Gemäß §§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) wird die 
sofortige Vollziehung der Allgemeinver-
fügung angeordnet. Eine Klage hat keine 
aufschiebende Wirkung.

Eine aufschiebende Wirkung ist nicht 
hinnehmbar, da das Inverkehrbringen von 
CBD-haltigen Produkten ohnehin bereits 
gesetzlich untersagt ist und diese Allge-
meinverfügung zur Durchsetzung der 
gesetzlichen Vorschrift dient. Das Ziel der 
VO (EU) 2015/2283 besteht darin, das rei-
bungslose Funktionieren des Binnenmarkts 
sicherzustellen und gleichzeitig ein hohes 
Niveau beim Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Verbraucherinteressen 
herbeizuführen. Es besteht besonderes öf-
fentliches Interesse an der Einhaltung der 
strikten Vorgaben zum Inverkehrbringen 
von neuartigen Lebensmitteln und in Folge 
dessen das Inverkehrbringen von CBD-hal-
tigen Lebensmitteln zu untersagen. Die 
aufschiebende Wirkung einer Klage würde 
das angestrebte Ziel verhindern.

Zu 3. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß  
§§ 41 Abs. 4 Satz 4 und 43 Abs. 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) im 
Duisburger Amtsblatt vom 15.09.2020 
öffentlich bekannt gemacht und gilt ab 
dem auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag als bekannt gegeben. Die Anordnun-
gen bleiben bestehen, bis diese wieder 
aufgehoben werden.

Zu 4. Strafbarkeit von Zuwiderhand-
lungen 

Die Strafbarkeit und Ordnungswidrigkeit 
von Zuwiderhandlungen gegen diese An-
ordnung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 2 und 
Art. 29 VO (EU) 2015/2283 sowie § 1a 
NLV (Neuartige Lebensmittel-Verordnung) 
i.V.m. § 59 Abs. 3 Nr. 2 lit. a oder bei fahr-
lässiger Handlung § 60 Abs. 1 Nr. 2 LFGB.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf 
erhoben werden.

Duisburg, den 31. August 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

C. Blachnik
Stabsstelle Verbraucherschutz

Auskunft erteilt:
Frau Blachnik
Tel.-Nr.: 0203 283-7780

Fundsachen, die im Monat Februar 
2020 beim Amt für bezirkliche Angele-
genheiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

 Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

 1 Schmuckstück, 1 Geldbörse mit 
Geldbetrag, 1 loser Geldbetrag, 1 Au-
toschlüssel, 1 Führerschein, 1 Fahraus-
weis

2. Bezirksverwaltung Hamborn

 Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,  
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

 1 Fahrrad, 4 Geldbörsen ohne Geldbe-
trag, 1 Handtasche, 1 Koffer, 1 Autora-
dio, 1 Autoschlüssel, 1 Führerschein,  
1 Fahrzeugschein

3. Bezirksverwaltung  
Meiderich/Beeck

 Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36,  
Bürger-Service, Von-der-Mark-Str. 36, 
Zimmer 100, Fernruf: 0203/283 7543

 1 Handy, 3 Geldbörsen ohne Geldbe-
trag, 1 loser Geldbetrag, 1 Personal-
ausweis, 2 Reisepässe

4. Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

 Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck-
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

 1 Schmuckstück, 1 Geldbörse mit 
Geldbetrag, 1 Geldbörse ohne Geldbe-
trag, 2 Sicherheitsschlüssel, 1 Rollator, 
1 Schlüsselbund, 1 Einkaufsrolli,  
1 Zeiterfassungscoin

5. Bezirksverwaltung Mitte 

 Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsge-
bäude Sonnenwall 73 - 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

 3 Fahrräder, 7 Handys, 2 Armreifen,  
1 Ring, 2 Uhren, 8 Jacken, 19 Kopfbe-
deckungen, 1 Unterwäsche, 10 Schals, 
6 Handschuhe, 2 sonstige Textilien,  
8 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 6 Geld-
börsen mit Geldbetrag, 5 Rucksäcke,  
2 Sporttaschen, 1 Reisetasche, 2 Koffer, 
2 sonstige Taschen, 2 lose Geldbeträge, 
3 Autoschlüssel, 13 Personalausweise, 
3 Führerscheine, 1 Fahrzeugschein,  
7 EC-Karten, 1 Reisepass, 4 Kranken-
kassenkarten, 2 Fahrausweise,  
3 Auf ent haltserlaubnisse, 4 ausländi-
sche Ausweise, 1 sonstiges Personaldo-
kument, 12 Sicherheitsschlüssel,  
2 Unterhaltungselektronikteile, 1 Elek-
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trowerkzeug, 3 Spielwaren, 2 Brillen, 
1 Kinderbuggy, 1 Hörgerät, 1 Wickel-
tasche, 1 Organizer, 3 Versicherungs-
kennzeichen, 1 Baseballschläger

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

 Duisburg-Rheinhausen, Rathaus  
Rheinhausen, Bürger-Service,  
Körnerplatz 1, Zimmer 104 - 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

 1 Fahrrad, 1 Werkzeug, 2 motorisierte 
Zweiräder

7. Bezirksverwaltung Süd

 Duisburg-Buchholz, Verwaltungs-
gebäude Sittardsberger Allee 14, 
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

 2 Handys, 2 Geldbörsen ohne Geld-
betrag, 1 Geldbörse mit Geldbetrag, 
2 Personalausweise, 1 ausländischer 
Ausweis, 1 Fotoapparat, 1 Spielware,  
1 Brille

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

9 Hunde

20 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekom-
mener Tiere wird empfohlen, ihren 
Verlust umgehend der Verwaltung des 
Tierheims, Lehmstr. 12, 47059 Duis-
burg, Telefon: 0203/9355090, anzu-
zeigen; andernfalls wird das Tier an 
einen Tierliebhaber abgegeben.

Duisburg, den 21. August 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen, die im Monat März 2020 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

 Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

 1 Fahrrad, 2 Geldbörsen ohne Geldbe-
trag, 1 Geldbörse mit Geldbetrag,  
2 Personalausweise, 1 Krankenkassen-
karte

2. Bezirksverwaltung Hamborn

 Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,  
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

 3 Fahrräder, 1 Handy, 2 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 1 Geldbörse mit 
Geldbetrag, 1 Tasche, 1 Führerschein, 
1 Aufenthaltserlaubnis, 1 sonstiges 
Personaldokument, 3 Werkzeuge,  
2 Kartenmäppchen, 1 Tresorschlüssel

3. Bezirksverwaltung  
Meiderich/Beeck

 Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36,  
Bürger-Service, Von-der-Mark-Str. 36, 
Zimmer 100, Fernruf: 0203/283 7543

 2 Personalausweise, 1 Führerschein,  
1 EC-Karte, 2 Krankenkassenkarten,  
1 ausländischer Ausweis, 1 Auto-
schlüssel

4. Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

 Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck-
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

 1 Fahrrad, 1 Ring, 2 Uhren, 1 Geld-
börse mit Geldbetrag, 1 Autoschlüssel,  
1 Personalausweis, 11 EC-Karten,  
1 Reisepass, 1 ausländischer Ausweis, 
1 Brille

5. Bezirksverwaltung Mitte 

 Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsge-
bäude Sonnenwall 73 - 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

 2 Fahrräder, 3 Handys, 1 Uhr, 1 T-Shirt,  
2 Kopfbedeckungen, 1 Schal, 2 Hand-
schuhe, 6 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 
3 Geldbörsen mit Geldbetrag, 1 Hand-
tasche, 1 Sporttasche, 3 lose Geldbe-
träge, 2 Autoschlüssel, 8 Personalaus-
weise, 4 Führerscheine, 4 EC-Karten, 
1 Reisepass, 2 Krankenkassenkarten, 
2 ausländische Ausweise, 2 sonstige 
Personaldokumente, 2 Sicherheits-
schlüssel, 1 Spielware, 2 Geldkassetten, 
1 Kopfhörer, 1 Zeichenmappe,  
1 KFZ-Kennzeichen

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

 Duisburg-Rheinhausen, Rathaus  
Rheinhausen, Bürger-Service,  
Körnerplatz 1, Zimmer 104 - 113, 
Fernruf: 0203/283 8543

 2 Fahrräder, 1 Sporttasche, 1 loser 
Geldbetrag

7. Bezirksverwaltung Süd

 Duisburg-Buchholz, Verwaltungs-
gebäude Sittardsberger Allee 14, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Fernruf: 
0203/283 7117

 1 Handy, 1 loser Geldbetrag, 1 Auto-
schlüssel, 1 Personalausweis, 1 Brille

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksämter 
entgegengenommen.

Fundtiere

5 Hunde
21 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekom-
mener Tiere wird empfohlen, ihren 
Verlust umgehend der Verwaltung des 
Tierheims, Lehmstr. 12, 47059 Duis-
burg, Telefon: 0203/9355090, anzuzei-
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gen; andernfalls wird das Tier an einen 
Tierliebhaber abgegeben.

Duisburg, den 21. August 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen, die im Monat April 2020 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

 Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5732

 Keine Fundsachen

2. Bezirksverwaltung Hamborn

 Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,  
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

 2 Fahrräder, 1 Handy, 1 Geldbörse 
ohne Geldbetrag, 1 Geldbörse mit 
Geldbetrag, 1 Autoradio, 2 Personal-
ausweise, 1 ausländischer Ausweis, 
1 Autoschlüssel, 1 Krankenversiche-
rungskarte, 1 Sparkassenkarte

3. Bezirksverwaltung  
Meiderich/Beeck

 Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36,  
Bürger-Service, Von-der-Mark-Str. 36, 
Zimmer 100, Fernruf: 0203/283 7543

 1 Fahrrad, 1 Geldbörse ohne Geldbe-
trag, 1 Geldbörse mit Geldbetrag,  
1 Unterhaltungselektronikteil

4. Bezirksverwaltung Homberg/
Ruhrort/Baerl

 Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck-
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

 1 Handy, 1 Geldbörse mit Geldbetrag, 
3 Personalausweise, 1 Fahrzeugschein, 
2 Sicherheitsschlüssel, 2 Werkzeuge,  
1 Shisha-Zubehörteil

5. Bezirksverwaltung Mitte 

 Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungsge-
bäude Sonnenwall 73 - 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

 2 Fahrräder, 6 Handys, 1 Kette, 3 Geld-
börsen mit Geldbetrag, 3 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 2 Taschen, 1 loser 
Geldbetrag, 4 Autoschlüssel, 1 Auto-
zubehörteil, 5 Personalausweise,  
2 Führerscheine, 1 EC-Karte, 4 Kranken-
kassenkarten, 1 ausländischer Ausweis, 
4 Sicherheitsschlüssel, 1 Regenschirm,  
2 Versicherungskennzeichen, 2 USB-
Sticks

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

 Duisburg-Rheinhausen, Rathaus  
Rheinhausen, Bürger-Service,  
Körnerplatz 1, Zimmer 104 - 113, 
Fernruf: 0203/283 8543

 3 Fahrräder, 3 Handys, 1 Navigations-
system

7. Bezirksverwaltung Süd

 Duisburg-Buchholz, Verwaltungs-
gebäude Sittardsberger Allee 14, 
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

 4 Fahrräder, 2 Handys, 1 Autoschlüssel

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

2 Hunde
20 Katzen

Den Eigentümern abhanden gekom-
mener Tiere wird empfohlen, ihren 
Verlust umgehend der Verwaltung des 
Tierheims, Lehmstr. 12, 47059 Duis-
burg, Telefon: 0203/9355090, anzuzei-
gen; andernfalls wird das Tier an einen 
Tierliebhaber abgegeben.

Duisburg, den 21. August 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288
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Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz -
LZG NRW

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 19.08.2020, Aktenzeichen
22501773952SB104, an Mehmed,Mehmed, zuletzt wohnhaft Hochfeldstr. 3. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, von-der-Mark-Str. 36, 47137
Duisburg, Zimmer 401, Mo-Fr in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Petersen, Tel.-Nr.:
0203-2834672

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 18.08.2020, Aktenzeichen 51-42/91 , an Marc
Tamoschat, zuletzt wohnhaft Ottostr. 60, 47198 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312,
Montags und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Schulz, Tel.-Nr.: 0203 283
5628

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 11.08.2020, Aktenzeichen 32-31-1 St
575649, an Herr Ali Munkaill, zuletzt wohnhaft derzeit unbekannten Aufenthalts. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstr. 63-65, 47051 Duisburg,
Zimmer 242, Mo.-Fr. in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Stein, Tel.-Nr.: 0203-2838717

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.08.2020, Aktenzeichen 51-42/91, an Baris Tumc,
zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Montags und Donnerstags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Schulz, Tel.-Nr.: 0203 283-5628

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.08.2020, Aktenzeichen 51-42/95, an Ishag Gbolahan
Ayoola, zuletzt wohnhaft : derzeit unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 114, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Müllers, Tel.-Nr.: 0203 283 7221

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 24.08.2020, Aktenzeichen 90.497, an Frank Baumann,
zuletzt wohnhaft zuletzt wohnhaft Lindnerstraße 29, 47167 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg,
Zimmer 307, montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Jacobs, Tel.-
Nr.: 0203/283 5253

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 20.02.2020, Aktenzeichen 51-42/91, an Georg
Khachatryan, zuletzt wohnhaft Kanakerstr. 14, Armenien. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304,
MOontags und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Baum, Tel.-Nr.:
0203/283-8622

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 21.08.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Ka, an Jeton
Sallahi, zuletzt wohnhaft Ruhrorter Str. 73, 47059 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 125, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Karsten, Tel.-Nr.: 0203 283-4616
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 26.08.2020, Aktenzeichen 90500, an Kai Kleine, zuletzt
wohnhaft Horststr. 11, 47137 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 155, 47179 Duisburg, Zimmer 304, Montags und
Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Baum, Tel.-Nr.: 0203/283-8622

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 27.08.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Ka, an Muhammet
Köksal, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 125, montags und donnerstags in der Zeit
von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Karsten, Tel.-Nr.: 0203 283 4616

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 28.08.2020, Aktenzeichen 13075/2020,
an Ayse Celik, zuletzt wohnhaft Lohstr. 13  47178 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg,
Zimmer 007, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Günther, Tel.-Nr.:
0203 283-4886

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 31.08.2020, Aktenzeichen 51-42/95 , an Oliver Wolters,
zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 113, montags und donnerstags in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Kluge, Tel.-Nr.: 0203 283 8701

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 03.07.2020, Aktenzeichen
222501826827 SB117, an Marius Alexandru Radu, zuletzt wohnhaft Baustr. 50, 47137 Duisburg. Das Dokument
kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Von-der-Mark-Str. 36,
47137 Duisburg, Zimmer 416, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr
Akar, Tel.-Nr.: 0203/ 283 5602

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 31.08.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Ka, an Erhan
Utanc, zuletzt wohnhaft Hagelstr. 27, 47053 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 125, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Karsten, Tel.-Nr.: 0203 283-4616

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 01.09.2020, Aktenzeichen
222501827386, an Bauhaus, Nico, zuletzt wohnhaft Hamminkelner Landstraße 61, 46487 Wesel. Das Dokument
kann eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, von-der-Mark-Str. 36,
47137 Duisburg, Zimmer 402, Montag-Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Umay,
Tel.-Nr.: 0203 283 5897

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201810466 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3200183477 (alt 
100183474) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 24. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201332958 der  
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt 
werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches 
wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten seine Rechte unter Vorlegung 
des Sparkassenbuches anzumelden, da 
andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos 
erklärt wird.

Duisburg, den 24. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4201250349 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 24. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4201268119 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 24. August 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Schmutzwassergebührenbescheid:
24.08.2020 

Zahlungspflichtige/r:
Abdullatif K. u. Khaled S. Alsaleh u. 
Ebtesam M. H. Al-Jarallah
Kundennummer:
700859261
Bisherige Anschrift:
Street four Haus 26, 54551 Kuweit 
Saudi-Arabien

Hiermit werden die vorstehend bezeich-
neten Empfänger benachrichtigt, dass der 
genannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

- bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
- AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg, 
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.30 Uhr zur Aushändigung bereit-
liegt

- als zugestellt gilt, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Zustellung durch öffentli-
che Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999 

(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 25. August 2020

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Stadtwerke Duisburg Energie-
handel GmbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c 
GO NW

Die Gesellschafterversammlung der Gesell-
schaft Stadtwerke Duisburg Energiehandel 
GmbH hat am 28. Mai 2020 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019 wie folgt 
festgestellt:

Der Gesellschafter der SWDU EH GmbH 
hat beschlossen, den Jahresgewinn EAT 
in Höhe von 343.890,90 EUR an SWDU 
abzuführen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Zeit vom 17. September bis 19. 
Oktober 2020 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Duisburg Energiehandel 
GmbH

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
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Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der 
Stadtwerke Duisburg Energiehandel 
GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
Stadtwerke Duisburg Energiehandel GmbH 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.



Amtsblatt011111111111111111111111111f

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 40 vom 15. September 2020 488

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-

liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu 
führen sind, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. Nach unserer Beurteilung 
wurden die Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für 
die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
getrennte Konten zu führen sind, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 in allen wesentlichen 
Belangen erfüllt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b  
Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
fest ge stellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung der Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ weitergehend beschrieben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG zur Führung getrenn-
ter Konten sowie für die Vorkehrungen 
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und Maßnahmen (Systeme), die sie zur 
Einhaltung dieser Pflichten als notwendig 
erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belan-
gen erfüllt wurden sowie einen Vermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur 
Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob 
die Wertansätze und die Zuordnung der 
Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sach-
gerecht und nachvollziehbar erfolgt sind 
und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet 
wurde.

Duisburg, den 20. März 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Kleine
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der DCC Duisburg CityCom GmbH 
gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2019 wurde mit schriftlichem Gesellschaf-
terbeschluss vom 8. Juni 2020  durch die 
Alleingesellschafterin Duisburger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 
(DVV) wie folgt festgestellt:

Von dem erzielten Jahresüberschuss 
in Höhe von 3.423.183,68 € wird auf 
Grundlage des geltenden Ergebnisab-
führungsvertrages 342.318,37 € an die 
DVV abgeführt und 3.080.865,31 € der 
Gewinnrücklagen zugeführt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 21. September bis 19. Oktober 
2020 in der Konzernzentrale der Duisburger  

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, 
unter Vorsprache bei der Information 
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 
14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage, Duisburg, hat folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die DCC Duisburg CityCom GmbH 
(Gesellschaft für Telekommunikation)

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der DCC 
Duisburg CityCom GmbH (Gesellschaft 
für Telekommunikation) - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
- geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der DCC Duisburg CityCom 
GmbH (Gesellschaft für Telekommunika-
tion) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2019 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 

entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
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Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.
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- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 19. März 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Franke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der DU-IT Gesellschaft für Informa-
tionstechnologie Duisburg mbH gem. 
§ 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der DU-IT 
Gesellschaft für Informationstechnologie 
Duisburg mbH hat am 20.05.2020 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 
wie folgt festgestellt:

Für das Geschäftsjahr ergibt sich ein Ergeb-
nis/Bilanzgewinn in Höhe von 331.000,00 
Euro.
Die Gesellschafterversammlung beschließt 

den Bilanzgewinn in voller Höhe im Rah-
men des abgeschlossenen Ergebnisabfüh-
rungsvertrages an die Muttergesellschaft 
DVV abzuführen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 21. September bis  
19. Oktober 2020 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 
47053 Duisburg, unter Vorsprache bei der 
Information montags bis donnerstags von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Schlage mbB, Duisburg, hat folgen-
den Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die DU-IT Gesellschaft für Informations-
technologie Duisburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der DU-IT 
Gesellschaft für Informationstechnologie 
Duisburg mbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der DU-
IT Gesellschaft für Informationstechnologie 
Duisburg mbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2019 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung des gesetzlichen 
Vertreters für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
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rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die er in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die er als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-

richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetz-
lichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.
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- beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 24. April 2020

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger Franke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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